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durch diese nicht hemmen ließ. Sebastopol hat sie wieder zu Ehren gebracht.
Gewiß hat eine Anzahl kleiner Festungen keinen Werth, wol aber haben große
mit befestigten Lagern einen sehr bedeutenden; sie sind zu einer guten und
tüchtigen Vertheidigung eines Landes unbedingt nöthig, denn in ihnen sam¬
meln sich die Heere bei Unglücksfällcn und ersetzen ihre Verluste, sie ermöglichen
es, daß der schwächere der beiden Gegner dem Vorrücken des stärkeren einen
erfolgreichen Widerstand entgegensetzen kann, sie sind ebenso wol Stützpunkte
in der Offensive als Schutzpunkte in der Defensive. Bei einer Küstenver-
verthcidigung, selbst wenn man über eine zahlreiche Flotte disponirt, sind sie
unumgänglich nöthig; denn auch eine solche bedarf der Stütz- und Schutz¬
punkte.

Bei einer derartigen Festungsanlagc ist der Kostenpunkt ein sehr bedeu¬
tender; er kann den Uferstaaten nicht allein aufgebürdet werden, denn jene
Festungen dienen zum Schutze des gesammten Deutschland ebenso wol als die
Bundesfestungen am Rhein, deshalb müssen sie so, gut wie diese vom gesamm¬
ten Deutschland erbaut und erhalten werden. v. T.

Die Freiheit der Kirche.
Von der preußischen Grenze.

Man hat noch nicht genug Aufmerksamkeit darauf verwandt, wie viele Irr¬
thümer der Politik lediglich daraus hervorgehen,daß man die Eigenthümlichkeit der
Sprache vergißt, mit demselben Wort sehr Verschiedenes zu bezeichnen, wenn es in
verschiedenen Beziehungen angewandt wird. So ist mit dem Wort „Freiheit" na¬
mentlich von Seiten der Ultramontancn ein großer Mißbrauch getrieben worden.
Weil ver Ausdruck sehr populär war, bedienten sie sich desselben trotz ihrer Abneig¬
ung gegen den damit verbundenenBegriff, um durch dieses Hilfsmittel Zwecke zu
erreichen, an die ein aufrichtiger Freund der Freiheit nicht gedacht haben würde.
Sie verlangten für die Kirche Freiheit, d. h. Freiheit vom Staatsgcsetz, mit andern
Worten Aufhebung des Schutzes, welchen der Staat seinen Bürgern gegen Ueber¬
griffe gewährt. Freiheit der Kirche heißt ihnen 1. absolute Abhängigkeit der Laien
vom Clcrus, 2. absolute Abhängigkeit der niedern Geistlichen von ihren Bischösen,
3. absolute Abhängigkeit der Bischöse von Rom. Zwar verlangen sie diese Frei¬
heit nur für kirchliche Angelegenheiten, aber da die kirchlichen, staatlichen und bürger¬
lichen Angelegenheitensich aufs vielfältigste in einander verzweigen,so fällt es
ihnen nicht schwer, alles, woran ihnen irgend gelegen ist, allmälig in das Gebiet
der Kirche hinüberzuziehen. Sie haben in früherer Zeit mit den katholischen
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Landesherrn vielfältig zu kämpfen gehabt; dagegen ist ihnen neuerdings gelungen,
auch protestantischen Landesherrn ihren Begriff der Freiheit plausibel zu machen
und, um derselben eine rechtliche Form zu geben, scne Concordate zu veranlassen,
welche einem auswärtigen Souvcrain gegenüber vertragsmäßig die Staatsgewalt
beschränken. Was es mit diesen Concordatcn für eine Bewandtnis; hat, darüber
spricht sich eine sehr interessante Flugschrift von Sigmund Schott aus- „Wür-
temberg und der Papst" (Stuttgart, Göpel).

Wir Protestanten sind dem Papst gegenüber in einer eigenthümlichen Lage.
Für uns ist die allgemeine, die katholische Kirche nur eine ideelle, unsichtbare; wir
lassen neben unserer Konfession die andern, namentlich die römisch-katholische, als
berechtigt bestehen, und leben mit ihr in Frieden. Der Papst dagegen läßt keine
andere christlicheKirche gelten, als die seinem Scepter unterworfene; was außerhalb
derselben besteht, fällt ewiger Vcrdammniß anheim und darf auch.aus Erden nur
solange geduldet werden, als die allein selig machende Kirche noch nicht die Mittel
besitzt, es zu vertilgen. Der Papst hat gegen den westfälischen Frieden protestirt,
er hat noch bei Errichtung des preußischen Königthums ausdrücklich die einen»
Ketzer zucrtheiltc Königswürde als eine Verachtung der Kirche bezeichnet; er hat in
einer dem Wiener Nuntius zucrtheiltcn Jnstruction vom Jahr 1805 ausdrücklich
als eine Regel des kanonischen Rechtes festgestellt, daß die Unterthanen eines offen-'
bar ketzerischen Fürsten von aller Pflicht, Treue und Gehorsam gegen ihn entbunden
bleiben. „Wir sind nun freilich in so unglückliche Zeitumstände gerathen, in eine
solche Erniederung sür die Braut Jesu Christi, daß es ihr weder möglich ist, diese
ihre heiligen Maximen in ihrer vollen Strenge in Ausübung, noch zweckmäßig, sie in Er¬
innerung zu bringen gegen die Feinde und Rebellen des Glaubens." Aber das
Recht der Kirche, die Anhänger der Ketzerei von ihren Fürstentümern abzusetzen und
ihrer Güter verlustig zu erklären, wird gewahrt, und wenn sich die Kurie sür den
Augenblick zu Concessionen versteht, so geschieht das aus Widerruf. „Sobald durch
eingetretene unvorhergesehene Umstände die Zugeständnisse dem übereingekommenen
und beabsichtigten Zweck nicht mehr entsprechen, so ist der heilige Vater kraft der
Fülle seiner heiligen Gewalt berechtigt, Maaßregeln zur Bewerkstclligung nöthiger
Veränderungen in den getroffenen Bestimmungen zu ergreifen!" So sagt ausdrück¬
lich eine officiöse Schrift von 1853.

Worin nun diese Concessionen der Kurie bestehen, lehrt das würtcmbcrgcr Con-
cordat vom 8. April 1857. Nach diesem braucht der Bischof nicht mehr ein natio-
nalisirter Würtcmbergcr zusein; er beschwört nicht mehr die Unterwerfung unter die
Landcsgesetze. Zwar schwört er dem König Treue, aber nur „so wie es einem Bi¬
schof geziemt", d. h. unter Vorbehalt des kanonischen Rechts. Dagegen schwört er,
„die Rechte, Ehre, Privilegien und die Autorität der heiligen römischen Kirche unseres
Herrn des Papstes und seiner Nachfolger zu mehren." Er hat die Freiheit, alle jene
Rechte auszuüben, welche ihm nach der Disciplin der Kirche gebühren; eine Unbe¬
stimmtheit des Ausdrucks, die jeder Willkür Spielraum läßt. Ihm ist das aus¬
schließliche Ernennungsrecht sür 200 katholische Pfarreien überlassen. In Würtcm-
berg bildet der katholische Pfarrer mit dem Ortsvorstehcr das gemeinschaftlicheUnter¬
amt, führt die Geburts-, Ehe- und Todtenregister. verwaltet die Sittenpolizei und
die Volksschulen mit. Ungeachtet er krast dieser Functioncn Staatsdienste thut, be-
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gibt sich der Staat alles Einflusses auf ihn. Der Bischof kann fein Capitel beliebig
mit Beisitzern vermehren; gleiches gilt von dem Pricsterseminar. Das ?Iaeswm
rsgiurn ist aufgehoben; Klöster und Congrcgationen aller Art können wieder ein¬
geführt werden. Der Bischof mit seinen Räthen kann den Pfarrer einsetzen, ent¬
lassen und strafen- der Psarrgcistlichkeit ist also der bisherige Schutz der Staats¬
gewalt entzogen, sie ist ausschließlich in der Gewalt ihrer Oberen und muß sich dar¬
nach verhalten, ja die Staatsgewalt verpflichtet sich, ihren Arm zur Vollstreckung
bischöflicher Strafen zu leihen. Das Recht der Excommunication ist nicht beschränkt.
Die katholische Facultät in Tübingen ist aus den Händen des Staats in die der
Bischöfe übergegangene dieser ertheilt und entzieht fortan den Professoren das Lehr¬
amt und prüft ihre Hefte, der Staat hat sie nur zu besolden, auch die vom Bi¬
schof zur Ruhe gesetzten. Obenein verspricht die Regierung auch in andern Lehrfächern,
wo consessioncllc Rücksichteneintreten können (und wo könnten die nicht eintreten!)
katholische Docenten anzustellen. Der Kirche wird nicht nur der Erwerb von Grund¬
besitz, sondern auch dessen Unveräußerlichst garantirt. Das sind die Concessionen,
welche der Papst einem paritätischen Staate bietet! — Wenden wir uns nun zur evan¬
gelischen Kirche, in der, weniger bemerkt, ein ähnlicher Proceß vorgegangen ist. Den

.Leitfaden gibt uns die Petition von Dr. Jonas und Genossen, betreffend die
Selbständigkeit der preußischen evangelischen Landeskirche, an den Prinz-Regenten
gerichtet unter dem 5. Mai 1859 (Berlin, G. Reimer).

Die Freiheitsbestrebung hatte sich von Seiten der katholischen Kirche zu trefflich
bewährt, als daß ihr die evangelischeKirche nicht hätte nacheifern sollen. Nur war
das Bestreben hier schwieriger durchzuführen, weil die historische Organisation des
Protestantismus auf der obrigkeitlichen Gewalt beruht, und weil sie daher mit dem
Staatsleben um so inniger verflochten ist, als sie keinen durch Cölibat und Gehor¬
sam den kirchlichen Oberhäuptern verpflichteten und vom bürgerlichen Leben getrenn¬
ten Clcrus kennt. Allein man hatte die Uebcrgriffe der Regierung in Religions-
angclcgcnheiten so bitter empfunden, daß gerade die freisinnige Partei auf
„Freiheit der Kirche" drang, was unter den obwaltenden Umständen > nichts
anderes heißen konnte, als vollständig neue Organisation derselben. Diese
Wünsche fanden bei König Friedrich Wilhelm dem Vierten geneigtes Gehör,
der sich mehrmals dahin aussprach, er werde den Tag segnen, wo es ihm vergönnt
sein werde, das Regiment der evangelischen Kirche in die rechten Hände zu legen.
Zu diesem Zweck wurde eine Gcncralsynode einberufen und gleichzeitigdenjenigen,
die außerhalb der bestehenden Landeskirche ihre Ncligionsbedürfnisse befriedigen
wollten, Freiheit gewährt. Beides geschah unter heftigem Widerspruch der altkirchli¬
chen Partei. Die Synode ging ohne Wirkung vorüber; dafür kam in den Verfas¬
sungsentwurf von 1848 der auch später beibehaltene Artikel: „Die evangelische
Kirche so wie jede andere Neligionsgescllschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen¬
heiten selbstständig u. s. w." — Um diesen Artikel ins Werk zu setzen und für die
Kirche die angemessenenOrgane zu finden, wurden unter dem Ministerium Schwe¬
rin die Einleitungen zur Landessynodc getroffen nach einem Wahlgesetz, welches
veröffentlicht und der allgemeinen Beurtheilung übergeben wurde. Schwerins Nach¬
folger Ladenberg zögerte mit der Einberufung der Synode, dagegen wurde den 26.
Jan. 1849 die Äbtheilung des Ministeriums für die innern evangelischen Kirchen-
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fachen vom Kultusministerium abgelöst und mit der provisorischen Kirchenverwaltung
betraut. Den 27. Juni 1850 verwandelte sich diese Abtheilung in den evange¬
lischen Obcrkirchenrath, welcher nun augenblicklich Hand ans Werk legte. Zur
allgemeinen Ueberraschung erklärte der Cultusminister v. Naumer 8. Febr. 1851,
die Freiheit der Kirche sei nun durchgeführt und eine weitere Organisation derselben
nicht nöthig; der Landesherr habe seine Bcfugniß den kirchlichen Behörden, dem
Obcrkirchenrath, den Consistoricn und den Superintendenten übertragen und diese
seien nun die wahren Vertreter der Kirche. So war man genau aus demselben
Punkt angelangt wie bei der katholischen Kirchcnfreiheit: man hatte die kirchlichen
Behörden von der Aussicht des Staats befreit und ihnen den protestantischen Bürger
unbedingt unterworfen. Schon in einem Erlaß vom 30. April 1850 wurde aus¬
geführt, daß der Kultusminister keine Verantwortlichkeit mehr sür die kirchenregimcnt-
lichcn Acte zu übernehmen habe, und daß die landesherrlichen Kirchencrlasse nicht
mehr durch die Gesetzsammlung publicirt zu werden brauchten, da die Kirche nicht
mehr in der Abhängigkeit vom Staat stehe. In der That wurde im Beamtcncid
der Geistlichen ihre Eigenschaft als Staatsdiener gestrichen; die Amtscntsetzungen
wurden dein richterlichen Verfahren entzogen und in den Spruch der kirchlichen Be¬
hörden gestellt. Den 20. Juni 1851 wurde den evangelischen Geistlichen jede Be¬
theiligung an den kirchlichen Handlungen der freien Gemeinden, den Predigern der
freie» Gemeinden der Mitgcbrauch der evangelischen Kirche untersagt. Den Taufen
der letztern wurde die Giltigkeit abgesprochen, die Eheschließung zwischen Dissidenten
und Mitgliedern der Landeskirche erschwert oder gar unmöglich gemacht. Allmülig
fingen einige Geistliche an ihre neue Freiheit dazu zu benutzen, in solchen Fällen
eine Ehescheidung sür ungiltig zu erkennen, wo der Ausspruch des Gerichts zwar
den Landcsgcsetzen gemäß, aber nicht durch eine Bibelstclle bekräftigt war; und da
diese Fälle doch immer vereinzelt blieben, so verordnete der Oberkirchcnrath am 15. Juni
1857, daß die Geistlichen alle solche Fälle den Kirchenbchörden zur Entscheidung
vorlegen sollten; und nun verweigerten die Confistorien beharrlich die Erlaubniß zur
Wiedertrauung, wo nicht biblische Scheidungsgründc vorlagen. Den 29. Juni 1850
erließ der Obcrkirchenrath eine Gcmcindeordnung, gegen die zwar sehr lebhaft pro-
testirt, die aber doch an manchen Orten eingeführt wurde. § 1. derselben lautet:
„Jede evangelische Gemeinde hat die Aufgabe unter der Anregung und Leitung des
in ihr bestehenden Amts sich zu einer Pflanzstätte christlicher Gesinnung und christ¬
lichen Lebens zu gestalten. Als Glied der evangelischen Kirche bekennt sie sich zu
der Lehre, die in Gottes lautcrem und klarem Wort in den prophetischen und aposto¬
lischen Schriften alten und neuen Testaments begründet und in den drei Haupt¬
symbolen und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, und unterwirft sich
den allgemeinen kirchlichen Gesetzen und Ordnungen." Von diesem § bemerkt die
Denkschrift mit Recht: 1) er gibt dem geistlichen Amt eine uncvangclische hierarchische
Bedeutung; 2) er vernichtet die Glaubensfreiheit der Gemeinden und die Lchrfrci-
hcit der Geistlichen; 3) er gibt der evangelischen Kirche einen völlig neuen Nechts-
boden. Nach unserm bisherigen Kirchcnrccht nämlich war jede Gemeinde ein voll¬
berechtigtes Mitglied der evangelischen Landeskirche, welche nichtöffentlich und feierlich
vor Gericht ihren Austritt erklärte. Nach den .Bestimmungen dieser Gcmeindcordnung
wären nur die Gemeinden Mitglieder der Landeskirche, welche sich zu den drei alten
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Hauptsymbolcn bekennen. Damit wäre ein Mittel gewonnen, alle irgendwie von
der alten Orthodoxie abweichenden oder nicht fügsamen Gemeinden mit Verlust der
kirchlichen Güter und Rechte aus der Landeskirche herauszutreiben. — Folgerichtig
war das Bestreben des Obcrkirchenraths gegen die Union gerichtet, man war eifrig
bemüht, von jeder Gemeinde zu erforschen, welchem Bekenntniß sie vor der Union
angehört hatte und ihr dies alte Bekenntniß wieder aufzudrängen. Wie es nebenbei
mit den Universitäten, Gymnasien und Schulen gehalten wurde, ist leider nur zu
bekannt.

Zur Abstellung dieser Schäden schlägt die Denkschrift die Einberufung einer
Generals» node und die Durchführung des betreffenden Paragraphen der Verfassung
vor. Dies Mittel lehnt die Antwort des Prinz-Regenten ab, verheißt dagegen wei¬
tere Anregung im Betreff der Gemeinde-Verfassung und der auf dieselbe ;u grün¬
denden Kreissynoden, so wie Aufrcchthaltung der Union.

Was uns betrifft, so können wir uns von der Einberufung einer General-
Synode, d. h, einer constituircndcn Versammlung, nicht ganz die Vortheile verspre¬
chen, welche die Denkschrift in Aussicht stellt. Wir behalten uns vor, auf diesen
Punkt zurückzukommen. Vorläufig scheint uns am dringendsten geboten zu sein,
daß man den alten Zustand, wie er vor der Einsetzung des Obcrkirchenraths war,
wieder herstelle. Gleichviel ob man die Freiheit der Kirche für wünschenswert!) und
für ausführbar hält, vorläufig muß constatirt werden, daß sie noch nicht besteht: daß
die Abtheilung für geistliche Angelegenheiten oder der Obcrkirchcnrath nicht eine
kirchliche, sondern eine Staatsbehörde ist. Wollte man einwenden, daß dieser Unter¬
schied nicht viel sagen will, so wäre das ein großer Irrthum: denn eine Staatsge¬
walt kann nur so weit in die Functioncn der Kirchenpatronc, der Gemeinden und
Geistlichen eingreifen, als sie sich aus ein Staatsgesetz stützt; es kann ihr nicht ein¬
fallen, organische Statute über die Kirchenversassung zu erlassen, oder gar im Ton
einer päpstlichen Bannbulle ihre Ansichten über andere Religionsgcscllschaftcn auszu-
svrcchcn. Sodann muß in Bezug auf die streitigen Gebiete der Staat seinen Ge¬
setzen Nachdruck verschaffen und den Widerstand der Kirche brechen. Diese beiden
Punkte sind das Eherccht und die Volkscrziehung. Civilche'und ein von den Fac-
toren der Gesetzgebung sanctionirtes Schulgesetz, dann werden zunächst wir srei sein
und Muße haben, zu überlegen, in welcher Gestalt man auch die Kirche befreien
könne: bis dahin hieße Freiheit der Kirche nichts anderes, als Unterwerfung
des Einzelnen und des Staats unter die Kirche.

Mit Worten bezahlt man nicht: — als Mitglied einer freien Kirche, d.- h.
einer Kirche, welche die Freiheit hat, mich allenfalls zu braten, bin ich weniger frei,
als das Mitglied einer unfreien Kirche, d. h. einer Kirche, der diese Freiheit fehlt.
Auch in politischen Dingen ist mitunter die Grammatik nicht zu entbehren. f 5
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